
3.2 Betäubungsmittelstrafrecht 
Droit penal des stupefiants 

Nr. 26 Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil 

vom 6. September 2017 i. S. Staatsanwaltschaft des 

Kantons Basel-Stadt gegen X. - 68_1273/2016 

Art. 19 Abs. 1 und 19b BetmG; Art. 69 Abs. 1 StGB; 

Art. 310 Abs. 1 lit. a und 426 Abs. 2 StPO: Besitz einer 

geringen Menge Cannabis; Einstellungsverfügung und 

Absehen von Kostenauferlegung; Einziehung. 

Der Konsum von geringfügigen Drogenmengen fällt un
ter Art. 19a Ziff. 2 BetrnG, der blasse Besitz von gering
fügigen Drogenmengen zu Konsumzwecken hingegen 
unter Art . 196 BetmG. 
Art. 196 BetmG regelt die Straflosigkeit von Vorberei
tungshandlungen zum Konsum von geringfügigen Men
gen von Betäubungsmitteln. Eine Kostenauferlegung 
i. S. v. Art. 426 Abs. 2 StPO im Rahmen einer Einstel
lungsverfügung gestützt auf Art. 196 BetmG kommt da
her wegen des Besitzes der «geringen Menge Cannabis» 
nicht infrage, da dieser Besitz weder rechtswidrig noch 
schuldhaft ist. 

~ Stämpfli Verlag 
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Es bleibt offen, ob in Anwendungsfällen des Art. 196 
BetmG die geringfügigen Mengen von Marihuana und 
Haschisch eingezogen werden können oder nicht. (Re
geste der Anmerkungsverfasser) 
Art. 19 al. 1 et 19b LStup; art. 69 al. 1 CP; art. 310 al. 1 

let. a et 426 al. 2 CPP: possession d'une quantite minime 

de cannabis; ordonnance de classement et renonciation 

a mettre les frais a la charge du prevenu; confiscation. 

La consommation de quantites minimes de stupefiants 

tombe sous le coup de l'art. 19a eh. 2 LStup. La simple 
possession de quantites rninimes de stupefiants releve en 
revanche de l'art. 196 LStup. 
L'art . 196 LStup regit l'impunite d'actes preparatoires a 
la consommation de quantites minimes de stupefiants. 
Dans le cadre d'une ordonnance de classement fondee 
sur cette disposition, la possession de la «quantite mi
nirne de cannabis» ne saurait justifier la mise des frais 
de la procedure a la charge du prevenu sur la base de 
l'art. 426 al. 2 CPP, puisque cette possession n'est ni 
illicite ni fautive . 
Demeure ouverte la question de savoir si !es quantites 
minimes de marijuana et de haschisch peuvent ou non 
etre confisquees dans !es cas d'application de l'art. 196 
LStup. (Resume des auteurs du commentaire) 
Art. 19 cpv. 1 e 19b LStup; art. 69 cpv. 1 CP; art. 310 

cpv. 1 lett. a e 426 cpv. 2 CPP: possesso di una quantita 

esigua di cannabis; decreto di abbandono e rinuncia 

all'addossamento delle spese; confisca. 

II consumo di quantita esigue di droga e disciplinato 
dall'art. 19a cifra 2 LStup, il semplice possesso di quan
tita esigue di droga ai fini de! consumo, per contro, 
dall'art. 196 LStup. 
L'art. 196 LStup regola l'impunibilita degli atti prepara
tori per il consumo di esigue quantita di sostanze stupe
facenti. Un addossamento delle spese ai sensi dell'art. 426 
cpv. 2 CPP, nel quadro di un decreto di abbandono sulla 
base dell'art. 196 LStup, non entra dunque in linea di 
conto per il possesso di un' «esigua quantita di cannabis» 
poiche questo possesso non e ne illegale ne colpevole. 
Rimane aperta la questione circa la possibilita o meno 
di confiscare esigue quantita di marijuana e hashish nei 

casi di applicazione dell'art. 196 LStup. (Regesto dell'au 
tore del commento) 

Sachverhalt: 
Bei einer Personenkontrolle am 11.12.2015 trng der Beschuldigte 

X. 0.5 Gr a mm Mari hu ana und 0.1 Gramm Haschisch auf sich, 

welche vo n der Kantonspolizei BS sichergeste llt wurden . Die Kan 

tonspolizei übersandte di e sicherges tellten Betä ubung smitt el zu

sa mm en mit einem R apport über den Sachverhalt an di e StA BS, 

worauf diese ein Strafverfahren eröffnete. Am 28.12.2015 ste llte 

die StA das Verfahren in Anwendung von Art. 196 BetmG ein 

(Disposit iv-Ziff. 1), zog gestützt auf Art. 69 StGB das Marihuana 
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sowie Has chisch ein (Dispositiv-Z iff. 2) und auferlegte dem Be

schuldigten X. unter Verweis auf Art . 426 Abs. 2 StPO die «Ver

fahrenskosten» von CHF 105.30 sowie eine «Verfa hrens gebüh r» 

von CHF 200.- (Dispositiv-Ziff. 3). 

Die dagegen gerichtete Beschwerde des Beschuldigten X . hiess 

das AppGer BS am 6.6.2016 teilweise gut. Es hob Dispositiv 

Ziff. 3 der Einstellungsverfügung auf und verpflichtete den Be

schuldigten X., die «Verfahrenskosten» von CHF 105.30 zu tra
gen, während es von der Auferlegung einer «Verfahrensgebühr» 

von CHF 200.- absah. 

Die StA beantragte mit Beschwerde in Strafsachen, der appel

lationsgerichtliche Entscheid sei aufzuheben und der Beschuldigte 

X . zu verpflichten, die Kosten gemäss Dispositiv-Ziff . 3 der Ein

stell ungsverfügung zu tragen. 

Das BGer wies die Beschwerde der StA ab. 

Aus den Erwägungen : 
[ ... ] 
1.5. 

1.5.1. Wer un befug t Betäubungsm ittel vorsät zlich kon 

sumiert od er wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung 
im Sinne von Art. 19 BetmG begeht, wird mit Busse bestraft 

(Ar t . 19a Ziff. 1 Betm G). In leichten Fällen kann das Ver

fahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werd en. 

Es kann eine Verwarnung ausgesp rochen we rd en (Art . 19a 

Ziff. 2 BetmG). 

Wer nur eine geringfüg ige Menge eines Betäubu ngsmit

tels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermögli 

chung des gleichze itigen und gemeinsamen Konsums einer 

Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht 

strafbar (Art. 19b Abs. 1 BetmG) . 10 Gramm eines Betäu

bungsm ittels des Wirkungstyps Cannabis gelten als gering 

fügige M enge (Are. 19b Abs. 2 BetmG ). 

1.5.2. Na ch der Praxis des Bunde sgerichts fä llt der Kon

sum von geringfügigen Droge nmengen unt er Art. 19a 

Ziff. 2 BetmG, der blosse Besitz von geringfügige n Dro

genmengen zu Konsumzwecken hingegen unter Art . 196 

BetmG (BGE 124 IV 184 E. 2 f . S. 185 ff .; 108 IV 196 E. 1c 

S. 198 f.; Urteil 6B_6 30/2016 vom 25. Januar 2017 E. 2.3; 

vgl. auch HuG -BEELI, Kommen tar zum Betäubungsmi tt el

gesetz [BetmG ), 2016, N. 5 zu Art. 19b BetmG; ALBRECHT, 

Die Strafbesti m mungen des Betäubungsmi tt elgesetz es 

[Art. 19-2 81 BetmG], 3. Aufl . 2016, N. 10 zu Art. 19b BetmG). 

1.6 . 
1.6 .1. Im vorliegenden Fall stand nie der·Konsum von 

Betäubun gsmitteln im Raum. Dem Beschwerdegegner wurde 

von Anfang an au sschl iesslich die Vorbere itung des Kon

sums vorgeworfen, weshalb sein Fall klarerweise unt er 

Art. 19b BetmG fällt {vgl. Urteil 6B_852/2008 vom 2. De 

zember 2008 E. 5), wom it eine straflos e Vorbereit ungshand

lung vorliegt (Urtei l lA. 109/2003 vom 3. Juni 2003 E. 4 .S). 

1.6.2 . Die Vorins tan z erwägt daher zu Rech t, der Be

schwerd egegner sei nicht strafb ar, soweit er eine geringfügige 

Menge Marihuana und Haschisch für den eigenen Konsum 

vorberei tete. Dagegen verletzt sie Bundesrecht und Konven-
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tionsrecht , indem sie ihm vorw irft, der Besitz von Marihuana 

und H aschisch sei im Grundsatz verb oten . Wie oben darge

legt, fällt der blosse Besitz von gering fügigen Drogenmengen 

zu Konsumzwecken unte r Ar t . 196 BetmG und ist straflos . 

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann somit nicht 

gesagt werden, der Beschwerdegeg ner habe sich rechtswid rig 

und schu ldhaft im Sinne von Art. 426 Abs. 2 StPO verhalte n, 

indem er geringfügige Drogenmengen zu Konsumzwec ken 

besass . Art . 19b BetmG nimmt derartigen Besitz vom Anwen

dungsbereich des Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG aus (vgl. auch 

FINGERHUTHISCHLEGEL/JuCKER, Kommen tar zum Betäu

bungsmittelgesetz, 3. Aufl . 2016, N . 2 ff. zu Art . 19b BetmG; 

HuG-BEELI, a. a. 0. , N. 41 zu Are. 19b BetmG). 

Dass der Beschwerdegegner in anderer Weise rechtswid

rig und schu ldhaft die Ein leitu ng des Verfahrens bewirkt 

oder dessen Durchführung erschwert hätte, legen weder die 

Beschwerdefü hreri n noch die Vorinstanz dar und ist auch 

nicht ersichtlich . 

Daraus folgt, dass dem Beschwerdegegner die Verfah 

renskosten nicht einmal teilweise hätten au ferleg t werden 
dürfen . Der weitergehende Ant rag de r Beschwerdeführe rin, 

er hätte säm tliche Verfahrenskosten tragen müssen, ist da 

mit unbegründet, wesha lb die Beschwerde abzuweisen ist. 

1.7. 

1.7.1. Bei diesem Ausgang kann offenbleiben , ob ein 

Strafverfahren überhaupt hätte an die Hand geno m men 

werd en dürfe n (vgl. dazu FINGERHUTHISCHLEGELIJuCKER, 
a. a . O ., N. 15 zu Ar t . 196 BetmG ; Hu G-BEELI, a.a . O ., 

N, 58 zu Art . 19b BetmG ). Fest steht, dass von allem An

fa ng an kein St ra ftatbes tand er fü llt war (vgl. Art. 310 

Abs. 1 lit . a StPO ). überdies ist entgegen der Auffassung 

der Beschwerdeführerin für die Anwendung der eidgenös 

sischen Strafprozessordnung bedeurnngs los, dass im Kan

ton Basel-Stadt ,,aufgrund der besonderen Behördenorga

nisation» di e Kri mina lpo lizei bei der Staa tsa nwaltschaft 

angesiedelt ist. 

1.7.2. Ebenso kann dahingestell t bleiben, ob die gerin g

fügigen Mengen von Ma rihuana un d Haschisch tatsächlich 

einzuz iehen waren. Ent gegen den Ausführungen der Be

schwerdeführe rin ist die Frage umstr itten (vgl. dazu ALB

RECHT, a. a . 0., N. 1 Fn. 1 zu Art . 19b BetmG mit H inweisen; 

FINGERHUTH/ScHLEGELIJ UCKER, a. a. 0., N. 16 zu Ar t . 196 

BetmG; HuG-BEELI, a . a. 0. , N . 59 zu Art. 19b BetmG). 

[ ... ] 

Bemerkungen : 
l. Der dem vor liegende n Entscheid zugrunde liegende Fall 

ist ein weiteres ansc hauliches Beispiel dafür, wie kreativ die 

kantonalen Strafverfolg ungsbehörden werden können, wenn 

es darum geht, die Folgen unerwünschter gesetzlicher Vor

schr iften zu umgehen. Zu dieser Kategorie von Normen ge

hören offensichtlich auch die seit Oktober 2013 liberalis ie

rende n Vorschriften des BetmG im Zusa mmenhang mit dem 
Besitz und Konsum von Cannabis (Inkrafttreten des straflo-
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sen Besitzes einer ,,geringen Menge Cannabis= 10 Gra mm » 

gemäss Art. 19b BetmG und Jnkrafttreten des Ordnu ngsbus 

senverfahrens für den Cannabiskonsum gemäss Art. 28b ff . 
BermG; vgl. auch ScI-ILEGEL, FP 2017, 13). 

Mit dem vorliegenden En tsch eid hat das Bunde sgeric ht 

in einem wichtigen Aspekt - der dogmatischen Eino rdnung 

von Art . 19b BermG - Licht ins Dun kel gebracht . Es hat 

geklärt, dass die leider immer no ch in ein igen Kantonen ge

übte Praxis, den Besitz gering fügiger Mengen Cannabis d i

rek t oder faktisc h über Verfahrenskosten zu sankt ionier en, 

bundesre chtswi dr ig ist . Zwei wi chtige Punkte hat es indes

sen offengelassen; dies ist zum einen die Frage, ob Fälle des 

blossen Besitzes von bis zu 10 g Cannabis üb erhaupt durch 

die Strafverfo lgungsb ehörden in die Hand genommen wer 

den dürfen. Zu m ande ren bleibt offen , wie mit festgeste llten 

gering füg igen M engen Cannabis in reinen Besitzfä llen 

durch die Behörden zu verfahren ist . 

II . Das Bundesgericht äussert sich im vorliegenden Ent

scheid - soweit erkennb ar - zunäc hst erstmals zur dogma

tischen Einord nu ng von Art. 19b BetmG. 
Bisher ex istierten zu r Rechts natur von Art. 19b BetmG 

und dam it zur dogmat ischen Einordnung dieser Bestim 

mung verschiedene Meinungen . Die Strafverfolgungs behör 

den vertra ten zumeist die Auffassung, dass es sich bei der 

«geringfügigen Menge» i. S. v. Art . 19b BetmG um einen 

Strafbefreiungsgrund für ein grundsätzlich carbesta ndsmäs

siges und rechtswi d riges und damit strafwürdiges Verha lten 
handeln würde . In der Liter atur w urde hingegen bereits 

bisher dara uf hingewiesen, dass es sich bei der «geringfü

gigen Menge zwecks Vorbereitung des Eigenko nsums» um 

ein Element des Tatbestandes handelt und Art . 19b BetmG 

dam it einen privilegierten Tatbestan d darstell t (FINGER· 

HUTH/SCHLEGEL/JUCKER, OFK-BetmG, 3. Aufl., Zürich 

2016, Art. 196 N 1 f., 15; Hu c-Brnu, BetmG -Kommenrar, 

Basel 2015, Art. 19b N 41). Prozessual ha t es zur Folge, 

dass im Anwendungsbereich vo n Art. 196 BetmG von An

fang an kein tat bestandsmässige s Verhalten vorlieg t und 

daher bei einer Ra pport ierun g seitens der Polizei stets eine 

Nic htanh andna hme - und gerade keine Einstellung- zu er

folgen hat (Art. 310 Abs . 1 lit . a StPO ). 

Auch d ie Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt 

argumentier te im vorliegende Fall im Widerspruch zur Li

tera tu r, dass es sich bei Art . 196 BetmG um eine «Maxi 

ma lpr ivilegierung in Form eioe r Strafbefreiung» a ls straf 

rechtliche Reaktion auf ein deliktisches und dami t 

tat besta ndsmässiges Verha lten hand le. Dies führe zu einer 

Eröffnung des Strafverfahrens un d erlaube bei der infolge 

der Maxima lprivilegierung erfolgenden Einstellung des Ver

fahrens eine Einziehung der ger ingfügigen Menge Can nabis 

im Rahmen der Einstellungsverfügung und ein e vollum

fängliche Kostenauflage an den Betroffenen . 

Das Bundesgericht verwirft im vorliegende n Urte i l über 

zeugend diese von de r Staa tsanwalts chaft und der Vorins

tanz vertr etene Ansicht . Art . 19b Betm G regele die Straflo-
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sigkeit einer Vorbereitungshandlung (vgl. E. 1.5.2. ). Es weist 

darauf hin, dass die Vorinstanz mit der Kostenauflage die 

Unschu ldsvermutung und damit Bundesrecht und Konven

tionsrecht verletze, indem sie dem Beschwerd egegner X. 
vorwir ft , der Besitz von Mari huana und Haschisch sei im 

Grundsatz verboten. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz 
könn e gerade nicht gesagt werden, der Beschwerdegegn er X . 
habe sich rech tswidrig und schuldhaft im Sinne von Art . 426 

Abs. 2 StPO verhal ten, indem er geringfügige Drogenmengen 

zu Konsumzwecken besessen ha be (vgl. E. 1.6 .2 .). Das Bun

desgerich t gelangt schliessl ich unmissverständlich zum Er 

gebnis, das s von allem Anfang an kein Straftatbestand er

fiillt gewesen sei und verweist au f Art . 310 Abs. 1 lit. a 

StPO, wonach bei «eindeut ig nicht er füllt em Strafta tbe

stand» eine Nichtanhandna hmeverfügung zu erfolgen habe 

(vgl. E. 1. 7.1). 

Faktisch gesehen führ t die Auffass ung des Bundesgerich ts 

dazu, dass der Besitz geringfügiger Drogenmengen - also 

nicht nur in Fällen von Cannabis bis zu 10 g - «quas ilegal» 

ist. Dies hat zweierlei zur Folge: Wie der Verweis des Bundes

gerich ts auf Art. 310 Abs. 1 Jit. a StPO verdeutlicht , haben 

zum einen die Strafverfolgungsbehörden bei der Rapportie

rung von Vorbereitungs handlungen für den Eigenkonsu m 

(d. h. insbesondere der Erwerb und der Besitz) im Umfang von 

«geringfüg igen Mengen» grundsätzli ch eine Nichtanhand 

nahm everfügung zu erlassen. Zum anderen besteh t aufgrund 

der «Quasilegal itä t» für eine Kostenauferlegung, allein ge

stützt auf den Besitz der geringfügigen Menge, kein Raum . 

III. O ffengelassen hat das Bundesgericht im vorliegenden 

Entscheid ab er nach wie vor die in der Praxis relevante Frage, 

wie die Strafverfolg ungsbehörden mit der sichergestellten 

gerin gfüg igen M enge Cannabis umzugehen haben. Das Bun

desger icht weis t die Beschwerdeführe rin einzig unter Hin 
weis auf die Leh re darauf hin, dass die Zulässigkei t der von 

ihr verfügten Einzieh ung umstritten sei (vgl. E. 1.7.2.) . 

Während z. B. ALBRECHT die Me inung vertritt, dass die 

Straflosig keit des Erwerbs oder Besitzes einer geringfügige n 

Menge Betäu bungsm ittel zu r Konseq uenz habe, dass diese 

geringfügige Menge auch nicht eingezogen werden dürfe 

(ALBRECHT, Betm G -Komm., 3 . Aufl. , Bern 20 16, Art. 19b 

N 1 Fn . 1), zeigen die Autoren nachfolgen d zwei Varianten -

eine formelle und eine informelle - für den ihrer Meinung 

nach rechtl ich zulässigen Umga ng mit derartigen Sicherste l

lungen auf . 

1. Formelle Variante: Als sicherhe itspolizeiliche Mass · 

na hme steht grun ds ätzli ch die Sicherungseinziehung im 

Sinne von Art . 69 StGB offen . 

a) Die Kons umen tenszene hatte mit dem Ink rafttreten 

des Ordnungsbuss enverfahrens für den Cannabiskonsum 

frohlockt, dass die Einziehung geri nger Canna bismengen 

durch die Polizei numnehr nicht mehr mög lich sei, solange 

nicht konsumiert werde . Sie stütz te sich dabei auf den Be

richt der Nationalratskommission zu r Einfü hrung dieses 
Verfahrens. Dieser führte aus, eine ger ingfügige Menge von 
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Cannabis könne nicht eingezogen werden, da der blosse Be
sitz von geri ngfüg igen Mengen eines Betäub ungsmittels 
nach Art. 19b Abs. 1 BetmG straflos sei und die Einziehung 
im Ordnungsbussenverfahren nach dem neuen Art . 28b 
Abs. 4, Art. 28c Abs. 4 BetmG nur das gerade konsumierte 
Produkt erfasse (BBI 2011, S. 8210). Dem hat sich teilweise 
auch die Literatur angesch lossen (ALBRECHT, Art. 196 N 1 
Fn. l; MAURER, OFK StGB, Art . 28e BetmG N 5). 

In der Lehre wurde dau1 abweichend bereits bisher die 
Meinung vert reten, dass bei einer «geringfügigen Menge von 
Betäubungsmitte ln » eine Sicherungseinziehu ng im Sinne von 

Art. 69 StGB offen stehen sollte (F1NGERHUTH/ScHLEGELI 
JUCKER, Art. 19b N 16; HuG-ßEELI, Art . 19b N 59). 

Im Kommissionsber icht wurde nämlich übersehen, dass 
die Sicherungse inziehung gemäss An . 69 Abs. 1 StGB nur 
eine Anlasstat voraussetzt, die objektiv und subjektiv car
bestandsmäs sig und rechtswidr ig ist . Nich t erforde d ich ist 
hingegen, dass der Täter schuldhaft handel t (BGE 129 lV 
310) oder für die Tat bestraft werden kann (vgl. auch 
THOMMEN, in: ACKERMANN [Hrsg .], Kommentar KV-KO, 
Bd. 1, Zürich 2018, Art. 69 N 48). 

Hinzu kommt, worauf HuG-ßEELJ zutreffend hinweist, 
dass Cann abis, welches als Betäubungsmittel konsumiert 
wird, im Normalfall illegal angebaut, eingeführt oder ge
lrn nddt worden ist. Dementsprechend stammt es typische r
weise immer aus irgendeiner Straftat im Si1rne von Art. 19, 
J9bis bzw. 19a ßermG (vgl. Huc-B EEu, Art . 28e N 19). Ge
nau bestimmt werden muss diese nicht. Denn die Einzie
hung nach Art. 69 Abs. 1 StGB setzt d ie Strafbarkeit einer 
bestimmt en Person gemäss seinem klaren Wortlau t gerade 
nicht voraus. Daher kann die Einziehbarkeit auch geringer 
Mengen nicht zweifelhaft sein, gefährden "Betäubungsm ittel 
doch, wenn keine Bewilligung zu ihrem Umgang vorliegt, 
nach der Rechtsprechung regelmässig die Sicherheit von 
Menschen (vgl. z.B. BGer 1B_294/2012 v. 13.8 .2012 E. 5). 

b) Fraglich ist jedoch, wie prozessual bei der Einziehung 
des Cann abisprodukts bzw. der «geringfügigen Menge Be
täubungsm itte l» vorzugehen ist. Eine Ank lage bzw. ein 
Strafbefeh lsverfahr en kommt mangels Strafbarkeit des Be
sitzers nicht infrage. Eine Einziehung durch den Richter im 
ordentlichen Verfahren bzw. durch den Staatsanwalt mit 
einem Strafbefeh l (Art. 353 Abs . l lit. h StPO ) scheidet da 
her aus. Ebenso fällt eine Einziehung im Rahmen einer Ein
stellungsverfü gung (Art. 320 Abs. 2 Satz 2 StPO) ausser 
Betracht, weil es zu einer solchen mangels Anlass für eine 
Verfahrenseröffnung gar nicht kommen kann. 

Allenfa lls dann, wenn die Polizei gegen den Betroffenen 
in Unkenncnis der klaren Reclus lagc wegen einer Wider
hand lung gegen das BetmG rapportiert hat, ist es der für 
den Erlass der direkten Nichtanhandnahmeverfügung zu
ständigen Strafverfo lgungsbehör de möglich, die Einziehung 
im Rahmen der Nichranhandnahme zu verfügen (Art . 310 
Abs. 2 StPO i. V. m. Are. 320 Abs. 2 Satz 2 StPO; THOMMEN, 
KV-KO, Bel. 1, Are. 69 N 46, 48). 
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Will man den Weg über den Rapport eines klar straflo 
sen Verha ltens zur Ermöglichung der formellen Einziehung 
nicht gehen, bleibt als einzige formell saubere Lösung nur 
ein selbständig es Einziehungsverfah ren nach den Art . 376 ff. 
StPO. ln einem solchen Verfahren erlässt die Strafverfo l
gungsbehörde einen Einziehungsbefehl mit ansch liessender 
Einsprachemög lichkeit für den Betroffenen ana log zum 
Strafbefehlsverfahren (vgl. Art. 377 Abs. 4 StPO). 

In der Prax is müsste die Poli_Zei somit die «geringfügige 
Menge Betäubungsmittel» sicherstellen, einen Rapport be
treffen d eine der Einzie hu ng unterliegende Substanz erstel
len, in dem der Besitzer der Substanz als «Dritter» und 
nicht als «beschuld igte Person» aufgeführ t wird, und den 
Rapport an die für das selbstä ndige Einziehungsverfahren 
gemäss Art. 376 ff. StPO zuständige Behörde weiterleiten. 

c) Hins ichtl ich der Verfahrens kosten bestehen bei bei
den vorerwähnten Möglichkeiten keine Untersch iede. Da 
d ie Art. 376 ff. StPO keine speziellen Bestimmun gen zu den 
Kosten eines selbstä ndigen Einziehungsverfahrens enthal 
ten, gelangen die al lgemeinen Regeln zu den Verfahrenskos
ten nach Art. 422 ff. StPO zur Anwendung. Dementspre
chend ist im Licht des vorliegenden bundesger ichtlich en 
Urtei ls eine Kostenauflage ana log Art. 426 Abs. 2 StPO 
auch im selbständigen Einziehungsverfahren ausgeschlossen -
vor allem, weil der einziehungsbetroffenen Person nicht ein
mal die Parteistellung einer «beschuldigten Person» zukommt. 
Das selbständige Einziebungsverfahren ist damit für den Be
troffenen• - zumindest für den Fall, dass er die Einziehung 
akzeptiert - kosten los. Tut er dies nicht und erhebt gegen den 
Einziehungsbefehl Einsprache, ist eine Kostenauferlegu ng je
doch möglich, sofern der Betroffene mit der Einsprache vor 
Gericht unterliegt (vgl. auch SCHM1D, in: SCHMID [Hrsg.J, 
Kommentar Einziehung , Organisiertes Verbrechen, Geld
wäscherei, Bd. I, 2. Aufl., Zür ich 2007, Art . 69 N 94). 

2. Informelle Variante : Das vorgehend erläuterte formell 
korrekte Verfahren für eine Sicheru ngseinziehung im Sinne 
von Arr . 69 StGB dürfte in der Praxis kaum prakt ikabel 
sein . Der admini strat ive Aufwand erscheint angesichts der 
geringen Tragweite der im Einziehungsbefeh l zu verfügen
denden Einz iehung und Vernichtung als enorm gross und 
die zwingende Kostenlos igkeit des Verfahrens spr icht auch 
aus staatsökonomiscben Überlegungen dagegen . 

In der täglichen polizeilichen Arbeit an der Front dürfte 
es daher bedeutend einfacher sein, wenn der Betroffene ge
beten wird, seine schrift liche Einwilligung zur formlosen 
Einzie hun g u nd Vern ichtung zu erk lären (vgl. f-1NGtm 

HUTH/ScHI.EGELljucKER, Art. 19b N 16). 
d) Als Fazit bleibt damit festzuha lten, dass es den Straf

verfolgungsbehören bei straflosen Vorbereitungshand lungen 
im Sinne von Art . 19b BetmG frei steht, die sichergestellte 
«geringfügige Menge Betäu bungsmiccel» gestützt auf Ar t. 69 
StGB einzuziehen, wobei hierfür der formell klarste Weg das 
selbständige Einziehungsverfahren gemäss Art. 376 ff. StPO 
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ist. Allerdings können auch in diesem Verfahren dem Ein
ziehungsbetroffenen keine Kosten auferlegt werden. 

III. Im Nacbga ng zum vorliegend besprochenen Bundes
gerichtsentscheid vom 6.9.2017 wurde in den Medien aus
giebig auf die unterschied liche kantona le Praxis bei reinen 
Besitzfällen hingewiesen (u. a. auf watson .ch v. 29.9.2017: 
«Bei der Bestrafung von Hanfbesitzern tut sich der Rösti 
graben auf», Blick v. 29.9.2017: «Die Kifferhöllen sind im 
Osten und im Westen»). Insbeso ndere d ie Kantone der West
schweiz sowie der für die strenge Praxis bekannte Kanton 
St. Gallen würden Besitzer von geringfüg igen Mengen von 
Cannabis nach wie vor büssen und ihnen Kosten auferlegen, 
und dies mit der Begründung, dass jeder, der Mar ihuana 
auf sich trage, dieses auch rauchen wolle. 

Diese Argumentation scelw im klaren Widerspruc h zur 
bereits seit vielen Jah ren kons tanten Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zu Are. 19b ßetmG, wonach der reine Besitz -
ohne gleichzeitigen Konsum - a ls straflose Vorbereitungs 
handlu ng im Sinne von Art. 19b ßetmG zu gelten habe (vgl. 
BGer 6B_852/2008 v. 2.12.2008 E. 5; BGer lA .. 109/2003 
v. 3.6.2003 E. 4.5). Es ist gerade positive Tat bestan dsvor-
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aussetz ung von Art. 19b BetmG, dass die betreffende n Be
täubungsmittel zum Konsum bestimm t sind. Dementspre
chend kann das Vorliegen dieses Merkmals kein Grund sein, 
die Vorschrift nicht anzuwenden. 

Betrachtet man den vorliegenden En tscheid und die Stel
lungnahmen aus den Kantonen in den erwähnten Pressebe
richten, drä ngt sich der Eindruck auf, die kantona len Poli
zeikorps würden bei ihrer rechtswidrigen Praxis darnuf 
spekulieren, dass die Betroffenen angesichts der im Einzel
fall ger ingen Tragweite der rechtswid rig auferlegten Kosten 
bzw. Bussen den Aufwand und die Kosten für ein Gerichts· 
verfahren scheuen. 

Es ist mehr als an der Zeit, dass sämtliche Kant•ne die 
nun k lare gesetzlic he Regelung und Rechtsprechung des 
Bundesger ichts im Umgang mir «geringfügigen lvlengen 
Cannabis,, respektieren und die bisher völlig uneinheitliche 
Praxis, welche an den jeweiligen Kamonsgrenzen halt 
mache, ein Ende findet. 

lic. iur. Oliver Jucker, Rechtsanwa lt und Dr. iur. Stephan 
Schlegel, Rechtsanwalt • 
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